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In dem Paket u. a. die Erhöhung der Poli-
zeidienstzulage. 2025 soll diese von rund  
131,- € auf 160 € steigen. Weitere Zulagen 
sollen erhöht werden. Härtere Strafen für 
Täter, die Polizisten; Rettungskräfte und 
Feuerwehrleute angreifen sollen folgen. 
Beim Bundesrat wird sich Hessen kräftig 
dafür einsetzen. Schutzausrüstung mit 
Stichschutz sowie die Ausstattung der Ein-
satzkräfte soll modernisiert werden. Die 
Zahl der Taser für die Streifenbedienste-
ten soll erhöht werden. Mehr Personal soll 
eingestellt werden. Eine Angriffsentschädi-
gung, die unbürokratisch denen, die einen 
Angriff erlitten haben, soll gezahlt werden. 
Damit sei Hessen das einzige Land, in dem 
eine solche Entschädigung gezahlt würde. 
Laut Innenministerium wurden 2023 insge-
samt 5200 Einsatzkräfte angegriffen, 5056 
Polizisten, 24 Feuerwehrkräfte und 171 Ret-
tungskräfte. Die Zahlen des Vorjahres ha-
ben sich somit verdoppelt. Schon für 2024 
wird ein weiterer Anstieg festgestellt. 
Wir freuen uns sehr, dass die Sichtbarkeit 
und auch die Leistung der Einsatzkräfte von 
Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr öf-
fentlich anerkannt werden. Die Übergriffe 
wahr- und ernstgenommen werden. 
Die Zunahme von Angriffen ist in der Tat 
mehr als besorgniserregend. Das gesell-
schaftliche Klima ist rauer. Unsere Demo-
kratie gilt es zu verteidigen und zu schüt-
zen. Angriffe auf Polizei, Rettungskräfte 

und Feuerwehren sind Angriffe auf uns alle. 
Die genannten Berufsgruppen verdienen 
Anerkennung und Respekt. Die Respekt-
schleife soll darauf aufmerksam machen 
und ist ein Zeichen der Anerkennung und 
Wertschätzung. Wir haben die Pressemit-
teilung sehr aufmerksam verfolgt. Sehr gut 
finden wir die mediale Aufmerksamkeit für 
die außerordentlichen Herausforderungen, 
die die genannten Berufsgruppen, die im 
Fokus der Öffentlichkeit ihren Dienst leis-
ten, erfahren dürfen. Die Erkenntnis das 
unsere Gesellschaft eine neue Kultur der 
Wertschätzung und Anerkennung braucht 
ist die richtige Richtung der Landespolitik. 
Ein leichtes wäre es gewesen den Justiz-
vollzug ebenfalls mit in die Anerkennungs-
rede und damit mit in die Öffentlichkeit zu 
nehmen. Die Anerkennungsschleife wurde 
2017 eingeführt. Die Träger zeigen damit 
ihre Solidarität und Anerkennung. Drücken 
Verbundenheit und Wertschätzung aus. Bei 
der Einführung waren die Kollegenschaft im 
Justizvollzug sehr enttäuscht nicht gesehen 
zu werden. Es wäre eine gute Chance ge-
wesen. 
Bei unseren gewerkschaftspolitischen Ge-
sprächen mit Vertretenden der Fraktion 
CDU haben wir ausdrücklich gleich zu Be-
ginn ganz deutlich erwähnt, dass wir das 
Respektpaket sehr wohlwollend zu Kennt-
nis genommen haben. Wir haben auch zur 
Kenntnis genommen, dass zumindest in 

der schriftlichen Erklärung der Justizvoll-
zug mit der Gitterzulage erwähnt wurde. 
Ebenso die geplante Erhöhung der Meister-
zulage auf von rund 40 € auf 100 €. Inzwi-
schen haben wir einen Entwurf zu einem 
Gesetzentwurf zur Erhöhung der Zulagen 
vorliegen. Wir haben die Gelegenheit eine 
Stellungnahme abzugeben. Die Erhöhung 
der genannten Zulagen nehmen wir positiv 
wahr. Die Erhöhungen greifen allerdings 
viel zu kurz. Viele Kolleginnen und Kollegen 
befinden sich in den in der A 7 und A 8. Die 
Zulagenerhöhung prozentual greift zu kurz. 
Die Belastungssituation in den unteren Be-
soldungsgruppen ist außerordentlich hoch. 
Die prozentualen Erhöhungen aus dem Ta-
rifbereich, die system- und wirkungsgleich 
auf die Besoldung übertragen wurde hat 
deutlich gezeigt wie gering die Erhöhungen 
der unteren Besoldungsstufen ausfallen. 

Mehr Respekt für Einsatzkräfte – 
Unser Ministerpräsident Boris Rhein stellte gemeinsam mit unserem Innenminister 
Roman Poseck ein Paket vor, das den Respekt für Einsatzkräfte hervorheben sollte. 

Ministerpräsident Hessen Boris Rhein mit Innenminister Roman Poseck
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Für den Bereich der Handwerkmeister hät-
ten wir uns eine Geleichstellung mit Bache-
lorabschlüssen gewünscht. Der Einstieg 
im Tarifbereich mit der EG 9. Mit der Ver-
beamtung im Eingangsamt des gehobenen 
Dienstes. Aktuell werden Beschäftigte mit 
der EG 8 eingestellt. Nach der Verbeam-
tung wird die Berufsgruppe der Werkmeis-
ter mit der A 7 besoldet. Dringender Hand-
lungsbedarf sollte für alle erkennbar sein. 

Bei der Gelegenheit für den interessier-
ten Leser. 
DIE EINSTELLUNG MIT DER EG 8 WAR 
EINE FORDERUNG AUS UNSEREM FOR-
DERUNGSKATALOG! – EBENSO WIE 
DIE PFELEGEZULAGE IM BEREICH DER 
KRANKENPFLEGE

Die Erhöhung der Gitterzulage auf 160,- € 
fällt ebenfalls viel zu niedrig aus. Die Zula-
ge wurde 2013 von 90,- € auf das Niveau 

der Polizeizulage angehoben. In Hessen 
wurde die Ruhegehaltsfähigkeit 1998 mit 
dem Versorgungsreformgesetz gestrichen. 
Höchste Zeit, dass die Maßnahmen der frü-
hen 2000-Jahre Stück für Stück zurückge-
nommen werden. Die Ruhegehaltsfähigkeit 
oder die 41 Stundenwoche im Beamtenbe-
reich sollten zur Geschichte gehören. 
Wir fordern für die Beamtinnen und Beam-
ten im Schichtdienst die 38,5 Stundenwo-
che, analog zu denen im Tarifbereich täti-
gen Beschäftigten.   ■
 

rung? Fehlanzeige! Wir, die wir im Vollzug 
tätig sind, kennen die Herausforderungen 
im Umgang mit dem „nicht einfachen Kli-
entel“. Die Angriffsentschädigung, die alles 
andere als unbürokratisch und zügig ist. Wir 
sprechen von Zulagen die längst angepasst 
hätten werden müssen über die Anhebung 
der Besoldungsstufen, der Wunsch der Kol-
leginnen und Kollegen nach der freien Heil-
fürsorge als Wahlmodell, Sichtbarkeit des 
Justizvollzuges mit all seinen Berufen, die 
Gleichstellung unserer Handwerksmeister 
im Eingangsamt gehobener Dienst analog 
des Sozialdienstes. Ein Meisterbrief und ein 
Studium sind für uns durchaus vergleichbar. 
Die Zulagen im Krankenpflegedienst im Ver-
gleich zu den Krankenhäusern, hier gibt es 
Unterschiede von einigen Hundert Euro, die 
im Vollzug weniger verdient werden. Einige 
Krankenhäuser locken mit Rückkehrprämi-
en. Die Herausforderungen, die durch das 
Lebensarbeitszeitkonto entstanden sind. 
Die Stelle ist, nach wie vor, besetzt aber der 

„Kopf“ fehlt. Stunden, die über viele Jah-
re erwirtschaftet werden, werden wieder 
abgebaut. Die erbrachten Stunden haben 
jedoch keinen vererbbaren Titel. Bei Tod, 
vor Erreichen der Altersgrenze, verfallen die 
Stunden. 
Ganz besonders die Wichtigkeit des offenen 
Vollzuges. Zu den Zeiten eines grünen Jus-
tizministers sollte der offene Vollzug der Re-
gelvollzug sein. So nun nicht. Aber mit Maß 
und Mitte wäre der offene Vollzug für einige 
eine reelle Chance zukünftig ein Leben ohne 
Straftaten führen zu können. Natürlich ist 
der offene Vollzug personalintensiv. Ohne 
engmaschige Kontrollen kaum vorstellbar. 
Die professionelle Begleitung in die Freiheit, 
genau das Verstehen wir unter Resoziali-
sierung. Was wir in den Haftanstalten tun 
ist Verwahrung. Es wird lieber ein Konflikt-
training nach dem anderen empfohlen als 
Freiheit zu erproben. Die Gefangenen, die 
früher im offenen Vollzug untergebracht 
werden konnten, sitzen heute gemeinsam 

Der BSBD ist Herrn Honka (Vorsitzender Un-
terausschuss Justizvollzug) und auch Herrn 
Serke (stellvertretender Vorsitzender Unter-
ausschuss Justizvollzug) bereits langjährig 
bekannt. 

An dem Termin nahmen Herr Sanori und 
Frau Volkenand teil, alle übrigen Landes-
vorstandsmitglieder konnten an dem Ter-
min nicht teilnehmen. Wir haben uns darauf 
abgestimmt, dass wir auf jeden Fall die 
Gelegenheit zu einem Austauschgespräche 
wahrnehmen wollten. Daher gingen wir zu 
zweit. Unseren Gesprächspartner erging 
es nicht besser. Zeitgleich zu unserem Ge-
sprächstermin fand eine Gedenkstunde im 
Landtag zum Gedenken an Oskar Schindler 
statt. Der Publizist Michel Friedmann hielt 
eine Gastrede. Herr Schindler verstarb 1974 
im Alter von 66 Jahren an einer Herzope-
ration in Hildesheim. Wir haben später be-
gonnen und dafür später aufgehört. Unsere 
Gegenüber schenkt uns große Aufmerksam-
keit und war mit Interesse im Austausch mit 
uns. 
Wir haben für das Gespräch einen bunten 
Themenstrauß mitgebraucht. Die Themen 
werden uns so schnell nicht ausgehen. Sie 
reichen von Schwierigkeiten bei der Perso-
nalgewinnung bis hin zur Attraktivität der 
Berufe im Justizvollzug. Es fehlt an Möglich-
keiten für Homeoffice über Vereinbarkeit 
Familie und Beruf trotz bzw. auch in Schicht-
dienstmodellen, es gibt ein Bau- und Sanie-
rungsstau sowie die Grundsanierung einiger 
antiker Justizvollzugsanstalten anstatt auf 
Neubauten zu setzen. Die Sanierung einer 
Justizvollzugsanstalt, die im Betrieb ist wird 
von uns als Millionengrab beurteilt. Türen im 
Justizvollzug die nicht abgeschlossen wer-
den können. Unfassbar – bereits seit Jahren 
ist das Sicherheitsrisiko bekannt. Verände-

Gewerkschaftspolitischer Austausch mit der CDU
Ein gemeinsamer Gesprächstermin konnte für den 09.10.2024 vereinbart werden. 

Bild von links: Christoph Mikuscheck; Husam Sanori Harmut Honka Wilma Volkenand Christin  
Ziegler und Uwe Serke
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mit extrem schwieriger und gewaltbereiter 
Klientel im geschlossenen Vollzug. Unse-
re Haftanstalten laufen ganz besonders im 
Untersuchungshaftbereich über. Personal-
intensive Einzelverlegungen werden von 
Anstalt zu Anstalt organisiert. 

Wir sind nicht verwundert, dass unsere 
Schilderungen unsere Gegenüber nach-
denklich stimmen. Wir wurden gefragt, wa-
rum sind Sie im Justizvollzug? Würden Sie 
es wieder machen? Würden Sie für unseren 
Beruf werben? 

Dreimal antworteten wir mit ja. Wir haben 
einen ungewöhnlichen Beruf. Nicht jeder ist 
dafür geeignet. Ein Beruf, der sehr fordernd 
ist. Der viel Abwechslung bietet. Kein Tag ist 
wie der andere. Der Beruf ist es nicht. Es sind 
die Arbeitsbedingungen. Wir fordern auch 
unsere Sicherheit. Wir fordern Planungssi-
cherheit. Bei uns sind nicht nur Menschen 
verwahrt, dort arbeiten auch Menschen, die 
in der Freizeit Kraft für einen außergewöhn-
lichen Beruf sammeln müssen. Nicht ohne 
Grund sind die Ausfallzeiten im Vollzug sehr 
hoch. Die Lage ist ernst. 

Positiv haben wir das Respektpaket und die 
geplante Erhöhung der Zulagen mit der Er-
höhung der Gitterzulagen erwähnt. Es sind 
kleine Schritte in die richtige Richtung. Die 
Betonung liegt auf kleinen Schritten. Die 
angekündigte Erhöhung der Gitterzulage 
von rund 131 € auf 160 € wird von uns als 
viel zu wenig bewertet. Die Ruhegehaltsfä-
higkeit fehlt. Genau das wären für uns die 
richtigen Zeichen für die Anerkennung der 
Belastung. Hohe psychische und physische 
Belastung während der aktiven Dienstzeit 
und darüber hinaus, das im Vollzug Erlebte 
ist im Ruhestand nicht weg. Wir leben da-
mit. Die Lebenserhaltungskosten sind in den 
letzten Jahren extrem gestiegen. Wohnen, 
Verkehr und Gesundheit haben Preissteige-
rungen verursacht. Die Kaufkraft der Beam-
ten hat sich verringert. Im Justizvollzug sind 
eher niedrige Besoldungsstufen zu finden. 
Mit einer A 8 in den Ruhestand zu gehen 
ist nicht allzu selten der Fall, das eigentli-
che „End Amt“ ist die A 9. Die Attraktivität 
der Berufe im Justizvollzug würde merklich 
steigen. Möglicherweise wäre das ein guter 
Motivator um qualifiziertes und motiviertes 
Personen für die Arbeit hinter den Mauern 
zu gewinnen. Es würden Wertschätzung und 
Anerkennung spiegeln. Ebenso dringend 
fordern wir endlich die amtsangemessene 
Besoldung. 

Für den guten Gesprächsaustausch bedan-
ken wir uns herzlich und freuen uns über die 
Zusage zu unserem Gewerkschaftstag zu 
kommen.     ■

1. Beförderungen für Psychologen 
und Psychologinnen im Vollzug 
und aufgabengerechte Besoldung
 
Das Einstiegsamt im Psychologischen 
Dienst einer hessischen Vollzugsanstalt 
stellt die A13 (bzw. E13) dar. In der freien 
Wirtschaft ist ein vergleichbares Gehalt für 
ausgebildete Psychologen (mit mehrjähri-
ger Berufserfahrung) jedoch keineswegs 
mehr anzutreffen. Gleichzeitig sind die 
Anforderungsprofile entsprechender Stel-
len bei weitem nicht so anspruchsvoll. Die 
– anstaltsübergreifende – hohe Fluktuati-
on im Psychologischen Dienst zeugt eben-
falls von einer nicht mehr angemessenen 
Besoldung hinsichtlich der Aufstiegs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Die nächste 
Beförderungsmöglichkeit entspricht laut 
Orientierungsrahmenplan der A14. Diese 
wird in der Praxis vornehmlich für die Über-
nahme der Koordination des Psychologi-
schen Dienstes vergeben. Somit sind in der 
Praxis kaum Beförderungen innerhalb den 
Psychologischen Dienstes möglich, sollte 
die Funktion der Koordination längerfris-

tig besetzt sein. Eine Anrechnung weiterer 
Zusatzaufgaben erfolgt ebenfalls nicht, so-
dass überdurchschnittliches Engagement 
nicht honoriert wird. Die Besoldung mit 
A14 sollte bei entsprechender Berufserfah-
rung und Engagement der logische nächs-
te Schritt sein, um gutes und engagiertes 
Personal auch längerfristig im Vollzug zu 
halten. Dies sollte auch nach einer ange-
messenen Zeit und nicht erst nach bei-
spielsweise acht bis zehn Jahren erfolgen.
Laut Orientierungsrahmenplan ist die Tätig-
keit als Psychologe in der Betreuung/ Be-
handlung besonders schwieriger Insassen 
mit mindestens einer A14, möglich sogar 
mit einer A15, zu besolden (siehe Abbildung 
1). Tatsächlich wird diese Stelle oft viele 
Jahre lediglich mit einer A13 besoldet. Dies 
entspricht weder dem Orientierungsrah-
men, noch dem überdurchschnittlichen Ar-
beitsaufkommen, welches dieser spezielle 
Arbeitsbereich inne hat. 

Aktuell fehlen in Hessen in diversen Berei-
chen vielfach Psychologen. Das Arbeitsan-
gebot außerhalb des Vollzuges ist umfang-
reich, sodass kein Psychologe auf eine 

Aus unserer Fachgruppenvertretung 
Psychologischer Dienst 
Spezifische Forderungen der Psychologinnen und 
Psychologen 

 
Abbildung 1: Orientierungsrahmen hinsichtlich des höheren sozialen Dienstes 

 

 

 

Abbildung 1: Orientierungsrahmen hinsichtlich des höheren sozialen Dienstes
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Das Ziel ist, im besonderen Setting der 
Unterbringung auf der Sicherheitsstation, 
dieser in erhöhtem Maße bestehenden Ge-
fährlichkeit gegen Personen oder Sachen 
entgegenzuwirken und diese soweit es 
möglich ist zu verringern, um die dort un-
tergebrachten Gefangenen wieder in den 
normalen Haftalltag zu integrieren. 

Hierzu sind eine Vielzahl an Regulations- 
und Rückkopplungsprozessen installiert. 
Eine kontinuierliche, intensive Betreuung 
mit einhergehender Exploration und auch 
kurzfristige Krisenintervention bei gleich-
zeitig engmaschiger Absprache unterhalb 
der Bediensteten stellt hierbei die grundle-
gende Basis für eine gelingende Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit und Ordnung so-
wie ein Entgegenwirken der bestehenden 
Gefährlichkeit, mit dem Ziel der Reintegra-
tion in den normalen Haftalltag, dar. Der Ar-
beitsalltag auf der Sicherheitsstation wird 
durch umfangreiche und anspruchsvolle 
Tätigkeiten, ein intensiven Arbeitsaufkom-
men und besondere Bedingungen für alle 
dort tätigen Bediensteten dominiert. Dies 
bedarf einen deutlich über dem Regelvoll-
zug liegenden Betreuungsaufwand und 
ist mit den Ressourcen des Regelvollzugs 
keineswegs leistbar. In anderen Anstalten, 
wie beispielsweise der JVA Ossendorf mit 
dem 26 Haftplätze umfassenden vergleich-
baren Bereich des vgH, ist der Personalbe-
messungsschlüssel bereits seit langem der 
besonderen Situation entsprechend ange-
passt. Dort wurde die Betreuung vervier-
facht, um den besonderen Anforderungen 
angemessen begegnen zu können. 

Ein ausführliches Papier zur Anpassung der 
Personalbemessung auf der Sicherheits-
station der JVA Butzbach wurde dem HMdJ 
bereits vor einiger Zeit vorgelegt. 

Folglich wird gefordert, 
die Personalbemessung 
der auf der Sicherheits-
station B II der JVA Butz-
bach tätigen Bediensteten 
anzupassen, sodass dem 
außerordentlichen Arbeits-

aufkommen und der besonderen Situation 
der Sicherheitsstation in angemessenem 
Maß begegnet werden kann. Es wird für 
den Psychologischen Dienst unter Be-
rücksichtigung der unter Punkt 2 gefor-
derten Anpassung des Betreuungsschlüs-
sels eine Personalsollbemessung von 1:50 
(0,5 Stellenanteile), für den Sozialdienst 
eine Personalsollbemessung von 1:35  
(1 Stelle) gefordert. 

Tätigkeit im öffentlichen Dienst bzw. im 
Vollzug angewiesen ist, sondern sich jeder-
zeit umorientieren kann und innerhalb kür-
zester Zeit ein attraktives und gut bezahltes 
Jobangebot erhält. Es wird nicht möglich 
sein, qualifiziertes Personal zu gewinnen 
oder zu halten, wenn die Karrieremöglich-
keiten der Art schlecht sind. 

Folglich wird gefordert, 
alle Psychologen und 
Psychologinnen entspre-
chend des Orientierungs-
rahmenplans zu besolden 
und nach absehbarer Zeit 
Aufstiegs- sowie Beförde-

rungsmöglichkeiten zu bieten. Speziell 
Psychologen, die mit der Betreuung/ Be-
handlung besonders schwieriger Insas-
sen betraut sind, sollten entsprechend mit 
mindestens A14 besoldet werden.

2. Anpassung des Betreuungs-
schlüssels durch massive Zunahme 
psychisch auffälliger Inhaftierter 

Seit vielen Jahren ist eine Zunahme psy-
chisch auffälliger Inhaftierter zu verzeich-
nen. Der besorgniserregenden Entwicklung 
wurde – trotz wiederholten Aufmerksam-
machens und Anmahnens – jedoch bislang 
ohne Handlungskonsequenzen des Voll-
zugs begegnet. Die Zunahme psychisch 
auffälliger Inhaftierter bedeutet, neben 
einem erhöhten Sicherheitsrisiko, auch ein 
deutlich vermehrtes Arbeits- und Betreu-
ungsaufkommen. 

Die gegenwärtige Personalbemessung 
orientiert sich an dem aktuellen Erlass des 
HMdJ vom 07.04.2020 und weißt pro voller 
Psychologenstelle einen Klientenschlüssel 
von 150 Inhaftierten zu. Dies ist bereits seit 
Jahren nicht adäquat kalkuliert und deckt 
nicht mehr den aufkommenden Bedarf. 
In einer psychiatrischen Einrichtung bzw. 
Klinik werden bei einer Vollzeitstelle ma-
ximal 40 Klienten von einem Psychologen 
betreut, in einer psychotherapeutischen 
Praxis sogar nur 35 Patienten pro vollem 
Kassensitz. Entsprechend betreut ein Psy-
chologe / eine Psychologin im Vollzug den 
fast vierfachen Klientenumfang! An beiden 
exemplarischen Stellen wird darüber hinaus 
ein deutlich geringerer Verwaltungs- und 
insbesondere Dokumentationsaufwand be- 
trieben, verschiedeneste Zusatzaufgaben 
und -funktionen sind hierbei noch nicht  
berücksichtigt. Dies steht in keinerlei Rela-
tion. 

Bereits jetzt ist aufgrund des nicht leistba-
ren Arbeitsumfangs eine deutliche Anhäu-
fung von Überstunden sowie eine lediglich 
oberflächliche Betreuung der Inhaftierten 
die Konsequenz. Sollte hier nicht umge-
hend eine Anpassung der Personalbemes-
sung und des Betreuungsschlüssels er-
folgen, kann eine ordentliche Versorgung 
und Betreuung der Inhaftierten nicht mehr 
gewährleistet werden. Dies kann, gerade 
vor dem Hintergrund der Exploration und 
Betreuung bei selbst- und fremdgefähr-
denden Tendenzen, zu gravierenden Vor-
kommnissen führen. Die Sicherheit der An-
stalt, der Inhaftierten und jedes einzelnen 
Bediensteten sollte den Fokus des Vollzugs 
darstellen. Dies ist nur durch eine längst 
überfällige Anpassung möglich. 

Mit Erlass vom 14.08.2024 (Aktenzei-
chen 4403/B1-IV-2024/5552-IV/A) wurde 
die Personalausstattung im höheren so-
zialen Dienst auf der Sicherheitsstation 
angepasst. Wir danken allen beteiligten 
Entscheidern. 

Folglich wird gefordert, die 
Personalbemessung des 
Psychologischen Dienstes 
an die aktuelle Situation 
anzupassen und einen Be-
treuungsschlüssel von ma-
ximal 1:100 einzuführen, 

um dem immensen Arbeitsaufkommen 
und dem deutlich gestiegenen Betreu-
ungsaufwand ansatzweise angemessen 
begegnen zu können.

3. Anpassung des Betreuungs-
schlüssels auf der Sicherheits-
station B II der JVA Butzbach 

Wenngleich die allgemeine Personalbe-
messung des Psychologischen Dienstes 
nicht mehr angemessen ist, so bildet sich 
dies auf der Sicherheitsstation der JVA 
Butzbach nochmals verschärft ab. 

Die dort untergebrachten Inhaftierten sind 
im bisherigen Vollzugsverlauf bereits mas-
siv auffällig geworden und haben die Si-
cherheit und Ordnung in erheblichem Maße 
gefährdet. In vielen Fällen handelt es sich 
nicht um ein singuläres Ereignis, sondern 
um bereits wiederholte, massive Auffällig-
keiten über einen langen Zeitraum. 

 
Abbildung 1: Orientierungsrahmen hinsichtlich des höheren sozialen Dienstes 
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Kein Tag vergeht an dem nicht irgendwo 
von irgendwem über die amtsangemes-
sene Alimentation gesprochen wird. 

Es gibt doch ein Urteil. Warum zahlen die 
nicht? Warum behalten die mein Geld? 
Wann werden wir endlich amtsangemessen 
besoldet? Warum macht ihr nix? Was macht 
ihr? 
Dafür das ihr nichts tut wollt ihr auch noch 
Beiträge!!! Gewerkschaft bringt eh nix!!! Ihr 
lasst euch alles gefallen!!! Da müsst ihr die 
eben zwingen!!! 

Liebe interessierte Leserinnen und Leser,
die Fragen oder die Aufforderungen krie-
gen wir fast täglich zu hören oder zu lesen. 
Wir haben auf den Nachtragshaushalt ge-
hofft und waren uns sicher, dass weitere 
Reparaturschritte auf dem Weg zu einer der 
Verfassung entsprechenden Besoldung ge-
tan werden würde. 
Wir haben uns leider geirrt. Übrigens irrten 
wir seit unserer Amtszeit bereits das zweite 
Mal. Die Novellierung der Dienstkleiderord-
nung war unser erster Irrtum. Wir hätten 
allen Bediensteten mit Tätowierungen ei-
nen Sommer ohne die Tätowierung unter 

Stulpen verstecken zu müssen gewünscht. 
Aber zurück zum Thema.
 
Nach wie vor ist die Besoldung nicht ver-
fassungskonform. Wird es auch für 2025 
nicht sein. Die Besoldungen am unteren 
Besoldungsgefüge werden auch 2025 22 
Prozent unter dem Mindestniveau liegen. 
Im Gesetzentwurf sind genau 22 Prozent 
vorgeschlagen. Die unteren Besoldungs-
stufen würden mit 22 Prozent gerade mal 
das Mindestniveau erreichen. Politische 
Schwerpunktsetzung sieht anders aus. 
Für die, die Hessen weiterführen möchten 
sind weiterhin „Altverpflichtungen“ offen. 
Wir fordern die hessische Landesregie-
rung dringend auf alte Verpflichtungen zu 
erfüllen und neue gut auszuführen. Kein 
Wunder das die Gewinnung von Personal 
sehr schleppend bis wenig funktioniert. Wir 
nehmen die Landesregierung beim Wort. 
Menschen für den Landesdienst zu gewin-
nen ist kein Selbstläufer. Demokratische 
Werte sind gefährdet. Die Achtung und die 
Beachtung eines Richterspruches gehört 
ebenso zu einer Demokratie wie im Sinne 
des Diensteides den Landesdienst auszu-
üben. Respekt ist keine Einbahnstraße. Das 

Amtsangemessene Alimentation

Im September meldet sich Björn Werming-
haus von der DPolG bei uns. Eine Anfrage 
der Bild Zeitung wegen eines festgenom-
menen Straftäters, der trotz Haftbefehl 
nicht im Gefängnis aufgenommen wurde, 
mit dem Hinweis “Die Vollstreckung sei 
bis auf weiteres ausgesetzt“ irritierte den 
Landesvorsitzenden der DPolG erheblich. 

Wir entschlossen uns eine gemeinsame 
Stellungnahme abzugeben. Die Haftplät-
ze in unseren Anstalten sind nach wie vor 
knapp und werden knapper. Die Kollegin-
nen und Kollegen in den Vollzugsgeschäfts-
stellen versuchen beinahe täglich mit Ver-
legungslisten Kapazitäten für die eigenen 
Häuser zu generieren. Für die Vollzugsge-
schäftsstellen gelten die zahlenmäßig frei-
en Haftplätze. Allerdings weicht die Zahl 
in der Praxis ab. Ein mit einer Person be-

BVerfG wird im dort anhängigen Verfahren 
(Vorlagebeschluss des Hessischen Ver-
waltungsgerichtshofes vom 30.11.2021 im 
Klageverfahren des dbb Hessen) in seiner 
Entscheidung sorgfältig die Besoldungsge-
setzgebung des Landes Hessen betrach-
ten. Inzwischen stößt das Land Hessen sei-
ne Bediensteten gehörig vor den Kopf. Für 
das 11 +1 Maßnahmepaket wurden im Nach-
tragshaushalt 2024 25 Millionen Euro vor-
gesehen. Besonders kritisch beurteilen wir 
das Hessengeld. Ein kleiner über die Jahre 
verteilter Zuschuss soll den Erwerb eines 
Eigenheimes erleichtern. Andere soziale 
und wirtschaftliche Fragen treten dabei in 
den Hintergrund. Im Maßnahmepaket war 
ebenfalls das Digitalministerium. Minister 
sowie hochrangige Referenten sollen den 
Ausbau des Glasfasernetzes voranbringen. 
Die Menschen mit der Schippe werden we-
niger und es wird genau dort geschaut Kos-
ten möglichst gering zu halten. 

Gerade die unteren Besoldungsgruppen 
hungern aus.

Wir fordern den Landtag auf endlich 
amtsangemessen zu bezahlen!!!  ■

legter Doppelhaftraum ist eben nicht voll. 
In der Praxis funktioniert die gemeinsame 
Unterbringung selten und wenn, dann nicht 
für mehr als zwei bis drei Tage. Intern und 
auch abteilungsübergreifend wird gestrit-
ten. Die Nerven liegen blank. Nicht selten 
gibt es von den Hauspitzen die Order: „Ich 
will nichts von den Schwierigkeiten hören 
– ich will Vollzug gemeldet bekommen. 
Insbesondere die Nerven der Kolleginnen 
und Kollegen der Aufnahmestationen so-
wie die, die zeitraubende Einzeltransporte 
von einer zur anderen Justizvollzugsanstalt 
fahren müssen. Kurzum die Nerven aller 
im Vollzug liegen blank. Ein Dauerzustand 
ohne Aussicht auf Besserung. Dabei befin-
den sich einige Anstalten in der Sanierung 
bzw. sogar in der Grundsanierung. Eine Be-
standsaufnahme würde sich echt lohnen. 
Wir fragen uns schon lange „was läuft bei 
uns“?

In eine Zuweisungsanstalt wird verlegt nur 
um in wenigen Wochen genau die Gefange-
nen, die in die Einweisung geschickt wur-
den, zurückzubekommen. 

Wir haben eine teilprivatisierte Justizvoll-
zugsanstalt. Mittlerweile sind die privaten 
und die Beschäftigten beim Land zusam-
mengewachsen. Unser Appell: Beendet 
endlich die Teilprivatisierung. Übernehmt 
dabei die Kräfte, die schon da sind. 

Die Personalaufstockung bei der Landes-
polizei und die gesellschaftliche Entwick-
lung zeigen deutlich, dass unsere Häuser 
weiterhin gut bis überfüllt sein werden. Alle 
sollten die Zeitenwende wirklich ernst neh-
men. Denn sie ist ernst!!!   ■

Unsere Anstalten sind am Rande der Aufnahmefähigkeit
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BSBD-Senioren im dbb Hessen
Am 17.10.2024 fand in Aßlar-Berghausern 
der 2. Senioren- und Seniorinnentag 
des dbb Hessen statt.

Die Feier fand in den Räumen 
des dbb in Frankfurt statt. Zahlrei-

che Ehrengäste kamen im Präsidium zu-
sammen. Richard Thonius stellvertretender 
Landesvorsitzender des dbb Hessen be-
grüßte die Gäste. Der Landesvorsitzende 
des dbb Hessen Heini Schmitt skizzierte in 
seiner Rede 75 Jahre Verbandsgeschichte. 
Dabei hatte er so manches längst vergan-
genes zurück in die Gegenwart befördert. 
Grußworte der Vertretungen des Hessi-
schen Landtages folgten ebenso wie Gruß-
worte der im Landtag vertretenen Fraktio-
nen. 

Im Rahmen des gemütlichen Beisammen-
seins hatten wir gute Gelegenheiten wei-
tere Kontakte zu Vertretungen der Politik, 
Ressorts der Hessischen Landesverwal-
tung, Bundes- und Landesvorsitzende der 
Gewerkschaften waren ebenfalls unter den 
Gästen. Wir hatten gute Gelegenheiten 
neue Kontakte zu knüpfen. 

In Erinnerung bleibt uns eine gelungene 
Veranstaltung.   ■

„75 Jahre 
dbb Hessen“ 
Am 3. September 
folgten wir der Einladung 
des dbb.

Wilma Volkenand, Landesvorsitzende und  
Husam Sanori, Landesgeschäftsführer
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In Hessen ist die Senioren/innenvertretung 
seit 10 Jahren ein Zusammenschluss der 
Senioren/innenvertretung der im dbb Hes-
sen organisierten Fachgewerkschaften. Sie 
ist Interessenvertretung der Versorgungs-
empfänger/innen und Rentner/innen die 
Einzelmitglieder in einer Mitgliedsorganisa-
tion des dbb Hessen sind. Ihre Aufgabe ist 
das Eintreten für die Berücksichtigung der 
besonderen gewerkschafts- und gesell-
schaftspolitischen Belange dieses Perso-
nenkreises. Sie fördert die Mitgliederpflege 
und den Zusammenhalt der nicht mehr im 
aktiven Dienst stehenden Mitglieder.

Dem BSBD stehen derzeit bei 240 Mitglie-
dern, die sich im Ruhestand befinden 2 De-
legiertenplätze zu. Diese wurden von den 
Fachgruppenvertretern Pensionäre/innen 
Thoms Pulwer und Günter Kowalski wahr-
genommen. Im Rahmen des Senioren/in-
nentages standen in diesem Jahr die Neu-
wahlen zum Vorstand an. Erfreulicherweise 
ist der BSBD Hessen mit Siegfried Urbanek 
als stellvertretendem Landesvorsitzenden 
sowie mit Günter Kowalski als Beisitzer im 
fünfköpfigen Landesvorstand stark vertre-
ten.

Mit dem Senioren/Innentag ging aber auch 
eine gewerkschaftliche Ära zu Ende. Der 
Ehrenvorsitzende des BSBD Hessen Heinz 
– Dieter Hessler war von Beginn an Mit-

glied im Landesvorstand der Seniorenver-
tretung. Nach 10 Jahren engagierter Arbeit 
in diesem Gremium wurde er unter großen 
Applaus der Delegierten aus seinem Amt 
des stellvertretenden Landesvorsitzenden 
der Senioren/Innenvertretung verabschie-
det.

Im Rahmen des Seniorentages wurden 
auch zwei Anträge der BSBD-Senioren 
behandelt die sich mit den Themen „Ru-
hegehaltsfähigkeit der Gitterzulage“ und 
„kostenloses Senioren bzw. Landesticket 
für Versorgungsempfänger und verrentete 
Landesbedienstete“ befassten. 

Der neue Landesvorstand der dbb Hessen 
– Senioren/innen wird sich im November 
2024 mit der Aufgabenverteilung der lau-
fenden Geschäftsführung befassen. Zudem 
wird er die Aufgaben die der Senioren/In-
nentag mit seiner Resolution „Treuepflicht 
ist keine Einbahnstraße – Forderung an die 
Landesregierung zur amtsangemessenen 
Besoldung auch für Versorgungsempfän-
ger/innen und Wahrnehmung der Fürsor-
gepflicht, die derzeit grob vernachlässigt 
wird“ und der insgesamt 16 Anträge ge-
stellt hat in Angriff nehmen.

Günter Kowalski   ■
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Gewerkschaftsarbeit verlangt eine stän-
dige Bewegung, angepasst an die aktuel-
len Bedürfnisse und Herausforderungen. 
Kontinuierliches Engagement ist dabei un-
erlässlich. Uns treibt die Überzeugung an. 
Dabei haben wir großes Interesse an politi-
schen und gesellschaftlichen Diskussionen 
teilzuhaben wir sind gewillt mitzugestalten. 
Wir sind überzeugt das wir mit unserem 
Einsatz für die Fachgewerkschaft des Jus-
tizvollzuges dem BSBD die Arbeitsbedin-
gungen und die Rechte alle im Justizvoll-
zug Beschäftigen verantwortungsbewusst 
mitgestalten können. Die Zugehörigkeit zu 
einer Gewerkschaft ist gelebte Solidarität 
und stärkt den Zusammenhalt. Gemeinsam 
sind wir viele. Unter dem Dach des dbb sind 
über 40 Einzelgewerkschaften organisiert. 
Dabei haben wir mit einigen anderen Ge-
werkschaften überraschend ähnliche Auf-
gabenfelder. Aktiv suchen wir den Kontakt 
und sind überzeugt, dass sich so einige 
Ziele bestmöglich erreichen lassen. Am 
Beispiel der Dienstkleiderverordnung, die 
die Polizei ebenso wie den Justizvollzug 
betrifft werden regelmäßige Kontakte zur 
DPolG für unsere Arbeit gewinnbringend 
wirken. Jedoch gibt es zahlreiche Aufga-
benfelder, die alle Beschäftigten gleicher-
maßen betreffen. Diese Aufgabenfelder 
werden federführend durch den dbb be-
amtenbund und tarifunion bearbeitet. Ein 
guter und regelmäßiger Austausch mit dem 
dbb Landesvorstand ist für uns daher un-
verzichtbar. 
Unser Landesvorstandssitzung im Sep-
tember hielten wir in den Räumen des dbb 
ab. Das Lebensarbeitszeitkonto beschäf-
tigte uns doch sehr. Die Kolleginnen und 

Ohne Fleiß – keinen Preis! Stillstand ist keine Option

Kollegen, die lange Zeit vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze aufgebaute Stunden ab-
bauen fehlen uns. Die Zusicherungen „über 
Durst“ einstellen zu können laufen ins 
Leere. Schon lange können wir quer durch 
alle Berufsgruppen die Lücken nicht füllen. 
Durchweg sind wir im Landesvorstand nicht 
von Lebensarbeitszeitkonten überzeugt. 
Bei unserem Treffen mit dem Landesvorsit-
zenden haben wir über das Lebensarbeits-
zeitkonto gesprochen. Uns treiben nicht nur 
die Lücken in unseren Reihen um. Kurz hin-
tereinander verstarben zwei Kollegen. Uns 
wurde deutlich bewusst, dass die Stunden 
aus dem Lebensarbeitszeitkonto verfallen. 
Einfach weg. Über Jahre angesparte Zeit. 
Zeit, die nicht mit der Familie verbracht 
werden konnte. Einfach weg. Obwohl wir 

es zuvor wussten. Wir wünschen uns, dass 
der dbb das Lebensarbeitszeitkonto als 
Arbeitsauftrag in die Politik miteinbringt. 
Wir wünschen uns dringend Optimierung. 
Einige unter uns fordern die Abschaffung 
des Lebensarbeitszeitkontos. Wir hören 
von unseren Gesprächspartnern: „Aber der 
dbb wollte das Arbeitszeitkonto“. Ja, das 
stimmt. 2004 wurde für die Beamtenschaft 
in Hessen die Arbeitszeit von 38,5 Stunden 
auf die 42 Stundenwoche erhöht. 2007 
wurde erreicht, dass von den 42 Stunden 
eine Stunde auf ein Zeitkonto übertragen 
wurde. Vor 17 Jahren war das ein Kompro-
miss. 2024 führt uns dieser an den Rand 
der Handlungsfähigkeit. Die Lage ist schon 
mehr als Ernst. Wir fordern das auch für un-
ser Sicherheit.   ■

Appell unserer Mitgliederverwaltung und Kassiererin 
Jeder Einzugstermin verursacht neben Stornogebühren viel Detektivarbeit und kostet Nerven 

Daher bitten wir alle Mitglieder Veränderungen der Bankverbindung, Anschrift und des Status unbedingt an die verantwortlichen 
in den Ortsverbänden oder gleich an die Mitgliederverwaltung zu senden. 
Besonders Informationen wie Zeitraum der Ausbildung beim mittleren und gehobenen Dienst sowie Eintritt in den Ruhestand sind 
sehr wichtig, die Mitgliedsbeiträge werden entsprechend angepasst. 

Die Mitgliederverwaltung kann nur dann funktionieren, wenn WIR gemeinsam zusammenarbeiten, regelmäßig im Kontakt bleiben 
und uns über Infos, Ideen, Probleme usw. austauschen. Die EDV erleichtert vieles, aber erfolgreich sind wir nur im persönlichen 
Miteinander. #vonderBasisfürdieBasis 
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Landesvorstand BSBD Hessen und unser 
Ehrenvorsitzender Heinz-Dieter Hessler 
sind der Einladung der Fraktion zum Jah-
resempfang gefolgt. Die Bundestagsabge-
ordnete Frau Renate Künast hielt die Eröff-
nungsrede zum Jahresempfang. 

Einer Einladung für den 9. September zum 
parlamentarischen Abend folgte stellver-
tretend für unseren Landesvorstand unser 
Geschäftsführer Husam Sanori. Dabei war 
die Feier zur 75-jährigen Jahresfeier des 
dbb Hessen, die eine Woche zuvor statt-
fand, eine gute Gelegenheit dort geknüpfte 
Kontakte weiter zu verfestigen 

Unser Geschäftsführer hat die Gelegenheit 
ergriffen sich bei unserem Justizminister 
als Stellvertretenden Landesvorsitzenden 
und Geschäftsführer des BSBD Hessen vor-
zustellen. Auf ein erstes Kontaktgespräch 
mit dem Minister, der auch für den Justiz-
vollzug zuständig ist, warten wir sehnsüch-
tig. Gesprächsstoff haben wir reichlich. 

Stellvertretend für den BSBD Hessen folgte 
Husam einer Einladung zu einer EU Veran-
staltung nach Darmstadt. Die EU-Förder-
konferenz im September 2024 fand in den 
Räumen der EUMETSAT in Darmstadt statt. 
Die Veranstaltung wird von der Hessischen 
Staatssekretärin für Bundes- und Europa-
angelegenheiten, Internationales und Ent-
bürokratisierung, Karin Müller, organisiert. 
Wir lassen keine Gelegenheit zum Kontak-
teknüpfen aus. Entbürokratisierung ist auch 
für uns ein Thema. Nach der Veranstaltung 
nahm Husam gerne das Angebot einer Füh-
rung durch die Räume von EUMETSAT an. 
Wann bekommt man schon mal eine solche 
Gelegenheit.   ■
 

Ohne Fleiß – keinen Preis! Stillstand ist keine Option
Unser Terminkalender ist gut gefüllt – wir werden gefordert!

Der September bescherte uns eine wahre 
Terminflut. Termine nicht wahrzunehmen 
war für uns keine Option. 

Von der Landtagspartei von Bündnis 90/
Die Grünen erhielten wir eine Einladung 
zum Jahresempfang. Regelmäßige Treffen 
mit allen im Landtag vertretenen Parteien 
gehören zu unserer Gewerkschaftsarbeit. 
In diesem Jahr haben wir bisher noch kei-
nen gemeinsamen Termin für das jährli-
che Austauschgespräch mit Vertretern der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vereinba-
ren können. Wir hoffen möglichst bald Kon-
taktgespräche mit der Sprecherin des Un-
terausschuss Justizvollzug Frau Lara Klaes 
und Frau Katrin Schleenbecker führen zu 
können. Ein erstes Kontaktgespräch wird 
bestimmt bald vereinbart werden können. 
Florian Haas in der Stellvertretung für den 

Bundestagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grü-
nen Renate Künast, Eröffnungsrede zum Jah-
resempfang im hessischen Landtag 

Eröffnungsrede Ministerpräsident Hessen, 
Boris Rhein, mit Landtagspräsidentin, Hessen 
Astrid Wallmann 

v. l. Husam Sanori BSBD Hessen Geschäftsführer,
Landesvorsitzender DPolG Björn Wermighaus,
Dbb Hessen Landesvorsitzender Heini Schmitt,
Pressesprecher Andreas Nöthen

v. l. BSBD Landesgeschäftsführer Husam Sanori, 
Justizminister Hessen Christian Heinz
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Ohne Fleiß – keinen Preis! Stillstand ist keine Option
Ein Motto setzt sich fort: Ohne Fleiß – keinen Preis! Stillstand ist keine Option …

Die Gelegenheit eine gute und für unsere 
Fachgewerkschaft wichtige Veranstaltung 
in der Nähe besuchen zu können haben wir 
genutzt. Die Fortbildung Vereinsrecht sollte 
ursprünglich in Berlin stattfinden. Für Berlin 
war die Ausschreibung. Bestimmt war es 
Karma. Die Veranstaltung wurde kurzfristig 
nach Kassel verlegt. Wenige Plätze waren 
noch frei. Die Seminarausschreibung der 
dbb-Akademie erreichte uns eine Woche 
vor Fortbildungsbeginn. Wenige Restplätze 
waren frei. Wir handelten und ich wurde zur 
Fortbildung nach Kassel entsandt. Natür-
lich nicht ohne Auftrag. Ein Bericht über die 
Veranstaltung erstattete ich dem Landes-
vorstand auf unserer Klausurtagung. Unser 
Dozent Herr Heiko Klages vermittelte uns 
die Themenbereiche „Neues aus der Recht-
sprechung des Vereinsrechtes und alles 
Wesentliche zum Führen eines Vereins“ in 
gekonnter Manier. Mit zahlreichen Beispie-

Veranstaltungsort Intercity Hotel Kassel

Dozent Heiko Klages Vereinsrecht kompakt

Der BSBD Landesvorstand fast komplett: v. l. Christian Otto Mitgliederverwaltung, Wilma 
Volkenand Landesvorsitzende, Torsten Gürtler Tarif, Gerd Gohla Mitgliederbetreuung, Husam  
Sanori Geschäftsführer; Thomas Meier Fachgruppe AVD, Melanie Peil Schatzmeisterin. 
Verhindert war Florian Haas, Mitgliederbetreuung und Fortbildungsbeauftragter.

len aus der Praxis waren die Rechtsthemen 
spannend und gut verständlich verpackt. 
Eine super Schulung für alle die in der 
Verantwortung stehen. Nichts zu wissen 
schützt eben vor Schaden nicht. 

Einer Einladung für den 9. September zum 
parlamentarischen Abend folgte stellver-
tretend für unseren Landesvorstand unser 
Geschäftsführer Husam Sanori. Dabei war 
die Feier zur 75 jährigen Jahresfeier des 
dbb Hessen eine gute Gelegenheit dort ge-
knüpfte Kontakte weiter zu verfestigen.   ■
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